
52 
Die gewerblichen Betriebe, Beteiligungen, Rechte und Vermö- 
genswerte, die durch Beschluß der Landeskommission auf Liste 
A (Enteignung) verwiesen sind, gehen auf Grund dieses Geset- 
zes in das Eigentum der Landesverwaltung Mecklenburg-Vor— 
pommern über. Der Eigentumsübergang erfolgt ohne Entschä- 
digung an die bisherigen Eigentümer oder sonstigen Berechtig- 
ten‚ 
Der Eigentumsübergang erfolgt unter Wegfall der bis zum 
9.Ma.i 1945 entstandenen Verbindlichkeiten einschließlich der 
dinglichen Lasten Die in ordnungsgemäßem Geschäftsgang nach 
dem 9. Mai 1945 entstandenen Verbindlichkeiten des Betriebes 
sind von dem neuen Eigentümer zu übernehmen. Die einer ding— 
lichen Last zugrunde liegende persönliche Forderung gegen den 
bisherigen Eigentümer oder bisherigen Berechtigten bleibt unbe- 
rührt. 
Grunddienstbarkeiten verkehrs- und nadlbarrechtlicher Natur 
(z. B. Wege- und Wasserrechte] bleiben bestehen. 
In besonderen Fällen kann der Präsident des Landes nach billi- 
gem Ermessen an dritte Personen, die durch die Enteignung 
einen Schaden erleiden, eine Entschädigung gewähren. 

53 
Diejenigen Betriebe, Beteiligungen, Rechte und sonstigen Ver— 
mögänswerte, die durch Beschlufl der Landeskommission auf 
Liste B (Rückgabe) verwiesen sind, werden aus der Sequestra- 
tion entlassen und den Eigentümern zurückgegeben. 
Die Rückgabe erfolgt durch einfache Mitteilung der Landes— 
verwaltung an die Betroffenen. 

54 
Diejenigen herrenlosen oder als herrenlos bezeichneten Betriebe, 
Beteiligungen und sonstigen Vermögenswerte, die durch Be- 
schluß der Landeskommission auf Liste C (Verwaltung) verwie- 
sen sind, werden in die einstweilige Verwaltung des Landes 
Mecklenburg—Vomommem übernommen. Die Eigentums— 
verhältnisse werden durch diese Übernahme nicht geändert. 
Während der Dauer der einstweiligen Verwaltung steht die aus— 
schließliche Verfügungsbefugnis über diese Vermögenswerte der 
Landesverwaltung Mecklenburg-Vorpommem oder den von ihr 
beauftragten Behörden oder Personen zu. Etwaige Verfügungen 
der bisherigen Berechtigten oder anderer Nichtberechtigter sind 
nichtig 
Die endgültige Bestimmung über die in Liste C verzeichneten 
Betriebe und Vermögenswerte trifft die Landesverwaltung auf 
Vorschlag der von der Landesverwaltung, Abteilung Innere 
Verwaltung, zu berufenden Landeskommjssion für amtliche 
Verwahrung. 
Die Landeskommission setzt sich aus je zwei Venretem der drei 
antifaschistischen Parteien, des FDGB, der Industrie- und Han- 
delskammer, der Handwerkskammer und der Landesverwal- 
tung zusammen. 
Der Vorschlag der Landeskommission und die selbständige Be— 
stimmung (ä 4 Abs. 2) der Landesverwaltung kann dahin gehen, 
da53 

a) die Betriebe oder Vermögenswerte den bisherigen Eigentü- 
mern oder ihren Rechtsnachfolgem zurückgegeben werden; 
b) eine Enteignung zugunsten des Landes Mecklenburg—Vor- 
pommern ausgesprochen wird; 
c] die Verwaltung durch die Landesverwaltung auf Zeit fort- 

gesetzt wird. 

55 
Schadensersatzansprüche aus der Beschlagnahme der in den 
551 bis 4 bezeichneten Unternehmen oder sonstigen Vermö- 
genswerte werden ausgeschlossen 

56 
Die Landesverwaltung kann die ihr nach 5 2 übertragenen Be- 
triebe und Vermögenswerte ganz oder teilweise an Selbstver- 
waltungskörperschaften der Städte, Landkreise und Gemeinden, 
an Genossenschaften, Gewerkschaften, andere Körperschaften 
oder Privatpersanen übertragen. 

57 

Die Einnahmen aus einer Verwertung der enteigneten Betriebe 
und Vermögenswerte sind zweckgebunden, sie sind im Lande 
Mecklenburg-Vorpommern zur Wiedergutmachung des dem 
deutschen Volke durch den Hitlerstaat zugefügten Schadens 
und zum Wiederaufbau des durch den Hitlerkrieg zerstörten 
Volksvermögens zu verwenden. 

58 

Die Durchführung dieses Gesetzes und der Erlaß von Ausfüh- 
rungsbestimmungen obliegt der Landesverwaltung, Abteilung 
Innere Verwaltung, die auch Verfahrensvorschriften für die Tä- 
tigkeit und Berufung der Landeskommission erläßt 

59 

Jede Verfügung über das Vermögen oder Vermögensteile der 
enteigneten Betriebe oder sonstigen Vermögenswerte durch die 
bisherigen Inhaber ist bis zur tatsächlichen Besitzergreifung 
durch die Landesverwaltung untersagt. 
Wer diesem Verbot zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis nicht 
unter einem Iahr und mit Geldstrafe in unbeschränkter Höhe 
oder mit einer dieser Strafen bestraft. 
Gleiche Strafe trifft denjenigen, der Sachen oder Gegenstände, 
die unter die Enteignung fallen, an sich nimmt oder erwirbt. 
Treuhänder und Verwalter von Unternehmen, die nach 53 den 
Eigentümern zurückgegeben werden, haben sich jeder Verfü— 
gung, die nicht im ordnungsmäßigen Geschäfisvorgang erfolgt, 
zu enthalten. Zuwiderhandlungen werden nach 5 9 Abs. 2 die- 
ses Gesetzes bestraft. 

510 

Dieses Gesetz tritt am Tage seiner Verkündung in Kraft. 

Der Präsident des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
Höcker 

Die Vizepräsidenten 
Warnke Möller Grünberg 

Amtsblatt Mecklenburg, 1946, 5. 98 

Anlage l9 

Mecklenburg: 
I. Durchführungsverordnung zum Gesetz Nr. 4 zur Sicherung des 
Friedens 7mm 16. August 1946 
Vom 21. Februar 1947 

Zur Durchführung des Gesetzes Nr.4 zur Sicherung des Prie» 
dem vom 16. August 1946 — Amtsblatt Seite 98 — hat der Land— 
tag die folgende Verordnung erlassen, die hiermit verkündet 
wird: 
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51 
Die auf Liste A (Enteignung) verwiesenen gewerblichen Be- 
triebe, Beteiligungen, Rechte und Vermögenswerte (5 2 des Ge- 
setzes Nr. 4] werden mit Wirkung vom 31, Oktober 1946 in das 
Eigentum des Landes übernommen 

52 
Die gemäß Beschluß der Landeskommission für cuestrierung 
und Beschlagnahme] einen Vermögensgegenstand auf Liste A 
(Enteignung) zu verweisen, erfolgte Enteignung bezieht sich auf 
alle Werte des Anlage— und Umlaufvermögen; eines Betriebes. 
Von der Enteignung wird auch das private Vermögen des Be- 
triebsinhabers erfaßt mit Ausnahme der Haushalts- und Ein- 
richtungsgegenstände und der zum persönlichen Gebrauch be- 
stimmten Sachen, soweit es sich nicht um Luxusgegenstände 
handelt 

53 
Ist nur der Anteil eines Mitinhabers an einem gewerblichen Un« 
temehmen durch Beschluß der Landeskommission für Seque- 
strierung und Beschlagnahme auf Liste A verwiesen und daher 
von der Enteignung betroffen, so wird der Anteil des Betroffe— 
nen am Betriebsvermögen enteignet, der seinem Kapitalanteil 
am gesamten Betriebskapital entspricht. Der Kapitalanteil ist 
nach einer aufzustellenden Liquidationsbilanz per 31. Okto- 
ber 1946 festzusetzen. 
Der Anteil des Mitinhabers, der von der Enteignung nicht be- 
troffen wurde, kann von der Hauptverwaltung Landeseigene 
Betriebe gegen Bezahlung übernommen werden. 

54 
Mit der Enteignung fallen gemäß 52Absatzz des Gesetzes 
Nr, 4 zur Sicherung des Friedens die bis zum 9‚ Mai 1945 ent- 
standenen Verbindlichkeiten einschließlich der dinglichen La< 
5ten fort 52 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes N124 wird nicht an- 
gewandt, wenn Gläubiger der Verbindlichkeit Ausländer ist. 
Die Ansprüche des Gläubigers gegen den bisherigen Schuldner 
(den von der Enteignung Betroffenen) bleiben gemäß 52 Ab— 
satz 2 Satz 3 des Gesetzes Nr. 4 zur Sicherung des Friedens un— 
berührt. Diejenigen Verbindlichkeiten, die im normalen Ge- 
schäftsgang seit dem 9.Mai1945 entstanden sind, werden von 
der Hauptverwaltung Landeseigene Betriebe (ä 6) oder von 
derjenigen natürlichen oder juristischen Person übernommen, 
die gemäß 56 des Gesetzes Nr. 4 und 57 dieser Verordnung 
Eigentümer wird. 
Soweit ein von der Enteignung Betroffener oder in seinem Na— 
men eine andere Person Vermögenswerte durch Rechtsgeschäft 
oder unerlaubte Handlung der Enteignung entzogen hat oder 
entzieht, ist die Verfügung über die Gegenstände nichtig. 

55 
Die Tatsache der Enteignung ist den Betroffenen durch schrift- 
lichen Bescheid bekanntzugeben. Die Mitteilung hat unter kur- 
zer Angabe der Gründe zu enthalten, daß durch BeschluB der 
Landeskommission für Sequestrienmg und Beschlagnahme, die 
aus Vertretern der drei antifaschistisch-demokratischen Par- 
teien, des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes, der Industrie- 
und Handelskammer und der Handwerkskammer zusammen- 
gesetzt war, die Verweisung auf Liste A (Enteignung) erfolgt 
ist. Die Mitteilung wird von dem Ministerpräsidenten und dem 
Minister für Innere Verwaltung und Planung unterzeichnet. 
Die Mitteilung erfolgt mittels eingeschriebenen Briefes. 
Ist der Betmffene abwesend, das heißt nicht zm 52inem bisheri- 
gen Wohnsitz auflxaltsam oder unauffindbar, oder ist aus einem 
anderen Grunde die Mitteilung nicht zustellbat, so wird die 
Mitteilung eine Woche lang bei der Verwaltung des zuständigen 

60 

Stadt- oder Landkreis öffentlich ausgehängt, Der Zeitpunkt 
des Beginns der Aushängung und der Abnahme der Mitteilung 
von der Aushangtafel ist durch einen Angehörigen der Verwal- 
tung des Stadt- oder Landkreises zu beurkunden. Durch den 
öffentlichen Aushang beim Landratsamt oder bei der Stadtver- 
waltung wird die Zustellung der Mitteilung über die erfolgte 
Enteignung ersetzt. 

56 
Die Verwaltung der enteigneten und in das Eigentum des Lan- 
des Mecklenburg übergegangcncn Betriebe wird der »Hauptver- 
walnmg Landeseigcnc Betriebm übertragen. 

57 
Soweit nach 5 6 des Gesetzes Nr. 4 zur Sicherung des Friedens 
das Land Mecklenburg Betriebe oder Vermögenswerte ganz oder 
teilweise an Dritte überträgt, erfolgt die Eigentumsübertragung 
nach Zustimmung des Landtages durch das Ministerium für In- 
nere Verwaltung und Planung 
Die Übertragung darf nur an antifaschistische, demokratische 
Organisationen und Personen, gegen die keine politischen oder 
sonstigen Bedenken bestehen, erfolgen. 
Regelmäßig soll vor der Übertragung das Ministerium für Wirt- 
schaft sowie die städtische oder landrätliche Verwaltung, in 
deren Bezirk der Betrieb oder der Vermögenswert sich befindet, 
gehört werden. 

58 
Die Änderung der Eintragung der Eigentumsverhältnisse im 
Grundbuch für diejenigen Betriebe und Vermögenswerte, die 
gemäß 52 des Gesetzes Nr. 4 zur Sicherung des Friedens in das 
Eigentum des Landes Mecklenburg (Hauptverwaltung Landes— 
eigene Betriebe) übergegangen sind, erfolgt auf Grund einer Ur- 
kunde, die von dem Ministerpräsidenten und dem Minister für 
Innere Verwaltung und Planung unterzeichnet ist. 
Die Urkunde hat den Namen des bisherigen Eigentümers sowie 
die Feststellung zu enthalten, daß das Grundstück gemäß Be- 
schluß der Landeskommission für Sequestrierung und Beschlag“ 
nahme, es auf die Liste A (Enteignung) zu verweisen, enteignet 
und in das Eigentum des Landes übergegangen ist. 
Wird gemäß 56 des Gesetzes Nr.4 das Eigentum auf Dritte 
weiter übertragen, so genügt zur Umschreibung im Grundbuch 
die Vorlage der im 98 Absatz 1 dieser Verordnung bezeichne— 
ten Urkunde mit einer Abtretungserklärung der Landesregie- 
rung, durch welche das durch die Urkunde verbriefte Eigen— 
tumsrecht auf den Dritten übertragen wird. 

59 
Für eine Änderung der Eintragung im Handelsregister gilt 58 
sinngemäß, 

510 
Die Rückgabe der durch Beschluß der Landeskommission für 
Sequestriexung und Beschlagnahme auf die Liste B (Rückgabe) 
verwiesenen Betriebe, Beteiligungen, Rechte und sonstigen Ver» 
mögenswerte ist dem bisherigen Eigentümer mittels eingeschrie- 
benen Briefes bekanntzugebem 
Die Bestimmungen im 5 5 dieser Verordnung über die Mitteilung 
bei enteigneten Betrieben finden sinngemäß Anwendung. 

511 
Wer die Rückgabe eines durch Beschlag der Landeskommission 
für Sequestrierung und Beschlagnahme auf die Liste B verwie— 
sencn und daher zurückzugebenden Betriebes oder sonstiger 
Vermögenswerte nicht vornimmt oder verhindert, wird mit Ge- 
fängnis oder mit Geldstrafe bis zu 10 000 RM oder mit einer 
dieser Strafen bestraft. Der Versuch ist strafbar.



~
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Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein. Antragsberechtigt ist 
das Ministerium für Innere Verwaltung und Planung 

512 

Die Gewinne aus den Betrieben, die unter Sequestration scan— 
den, aber durch Beschlufi der Landeskommission für Sequestrie- 
rung und Beschlagnahme auf Liste B verwiesen sind, stehen der 
Landesregierung Mecklenburg für die Dauer der Sequestration 
zu. Die Rückgabe an den bisherigen Eigentümer erfolgt unter 
Ausschluß von Ersatzansprüchen in dem Zustande, in dem der 
Betrieb sich befindet. 
Der Treuhänder ist dem Ministerium für Innere Verwaltung 
und Planung zur Reclmungslegung für die Zeit der Treuhand— 
schaft ve’rpflichtet‘ Die gleiche Verpflichtung trifft den Eigentü- 
mer, wenn ein Treuhänder nicht bestellt war. Das Ministerium 
für Innere Verwaltung und Planung erteilt nach Prüfung dem 
Treuhänder oder Eigentümer Entlastung, Die Erfüllung der im 
normalen Geschäftsgang während Bestehens der Treuhandschaft 
entstandenen Verbindlichkeiten obliegt dem Eigentümer. 
Ist durch die während der Sequestration geführte treuhänderi- 
’sche Verwaltung der Stand des Betriebes wesentlich verbessert 
worden, so hat der Eigentümer den Wert der Verbesserung in 
Geld an das Land Mecklenburg zu zahlen, Die Höhe des Ent— 
geltes bestimmt das Ministerium für Innere Verwaltung und 
Planung nach Anhörung eines von der Industrie< und Handels- 
kammer oder Handwerkskammer namhaft zu machenden Sach- 
verständigen. Die Kosten für die Tätigkeit des Sachverständi- 
gen trägt der Eigentümer. - 

Das Ministerium für Innere Verwaltung und Planung kann von 
dem von dem Eigentümer zu zahlenden Entgelt dem bisherigen 
Treuhänder nach Ermessen eine Prämie für hervorragende Lei— 
stungen gewähren. 

513 

Ist ein bisher abwesendel' Eigentümer, dessen Betrieb sequestriert 
war, aber durch Beschluß der Landeskommission für Sequestrie- 
rung und Beschlagnahme auf Liste B verwiesen ist, zurückge- 
kehrt, und hat während der Abwesenheit des Eigentümers ein 
Selbstverwaltungsorgan oder die Hauptverwaltung Landeseigene 
Betriebe einen Miet— oder Pachtvertrag über das sequestriert ge— 

wesene Eigentum abgeschlussen, so wirkt der Vertrag von dem 
Zeitpunkc der Rückkehr des Eigentümers für und gegen diesen. 
Ist der Miet— oder Pachtvertrag für eine längere Zeit als 5 Iahre 
abgeschlossen, so ist der Eigentümer berechtigt, den Vertrag auf 
einen Zeitpunkt zu kündigen, der 5 Jahre nach dem Beginn des 
Miet- oder Pachtvertrages liegt. 
Für Heimkehrer, die nicht der NSDAP oder einer ihrer Gliede— 
rungen angehört haben, ermäßigt sich die Frist des Absatzes 2 

auf höchstens ein Jahr nach erfolgter Rückkehr. 

514 

Für die nach ä4 des Gesetzgs Nr. 4 zur Sicherung des Friedens 
auf Liste C (Verwaltung) verm‘esenen herrenlosen oder als her- 
renlos bezeichneten Betriebe wird die amtliche Verwaltung ein- 
geführt. Die Verwaltung erfolgt dm-ch die Hauptverwaltung 
Landeseigene Betriebe. 
Die Verwaltung hat mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kauf— 
manns und nach kaufmännischen Grundsätzen zu erfolgen. Die 
Verwaltung erfolgt für Rechnung dessen, den es angeht. Für die 
Verwaltung wird eine angemessene Gebühr erhoben. 
Die Verwaltung endet, wenn entweder der Betrieb oder der Ver— 
mögenswert dem bisherigen Eigentümer oder dessen Rechts- 
nachfolger zurückgegeben wird oder eine Enteignung zugunsten 
des Landes Mecklenburg ausgesprochen wird. 

515 

Die Landeskommission für amtliche Verwahrung wird gemäß 
55 4,8 des Gesetzes Nr.4 zur Sicherung des Friedens durch 
die Landesregierung, Ministerium für Innere Verwaltung und 
Planung, berufen. Die im E4 Absatza des Gesetzes NL 4 zur 
Sicherung des Friedens genannten Parteien und Organisationen 
haben auf Ersuchen des Ministeriums für Innere Verwaltung 
und Planung die Mitglieder für die Landeskommission für amt- 
liche Verwahrung namentlich zu benennen Die Landeskornmis— 
sion für amtliche Verwahrung tagt nach Bedarf, Sie tritt min- 
destens einmal jährlich im April zusammen. Den Vorsitz führt 
ein Vertreter der Landesregierung, der vom Ministerium für In- 
nere Verwaltung und Planung bestimmt wird. 
Die Landeskommission für amtliche Verwahrung faßt ihre Be- 
schlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Über die Sitzung ist 
ein Protokoll aufzunehmen, das von den Mitgliedern der Lan- 
deskommission zu unterzeichnen ist. 
Zu den Sitzungen der Landeskommission kann die Hauptver- 
waltung Landeseigene Betriebe hinzugezogen werden. 
Die Hauptverwaltung Landeseigene Betriebe ist an die Be- 
schlüsse der Landeskommission für amtliche Verwahrung ge— 
bunden. 

516 

Soweit gemäß 52 Absatz4 des Gesetzes Nr. 4 zur Sicherung 
des Friedens der Ministerpräsident nach billigem Ermessen an 
dritte Personen, die durch die Enteignung einen Schaden erlei— 
den, eine Entschädigung gewähren kann, soll diese nur gewährt 
werden, wenn der Betroffene bedürftig und würdig ist. 
Würdigkeit liegt dann nicht vor, wenn die eine Entschädigung 
beantragende Person Faschist war oder zu erkennen gegeben 
hat, dafi sie die demokratische Zielsetzung des neuen Deutsch- 
lands sabotiext oder mit ihr nicht einverstanden ist. 

5 17 

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft 
Schwerin, den 21‘ Februar 1947 

Der Präsident des Landtages für Mecklenburg 
Mohmann 

Regierungsblatt für Macklenburg, 1947, S. 26 

Anlage 20 

Thüringen: 
Gesetz betrefiend die übergube von sequestrierten und konfis— 
zieitcn Vermögen durch die Sowiet-Militär-Administrutian an 
das Land Thüringen 
Vom 24, Iuli 1946 

Artikel 1 

Das Vermögen (Betriebe, Unternehmen und sonstige Vermögens— 
werte), welches von der Sowjet-Mflitär—Administration Deutsch- 
lands gemäß den Befehlen Nr. 124/126 vom 30,]31. Okto- 
ber 1945 sequestriert oder konfisziert worden ist und auf Grund 
der Befehle NL 154/181 des Obersten Chefs der Sowjet—Mili— 
dir-Administration Deutschlands vom 21. Mai 1946 und des Be- 
fehls NL 310 der Sowjet-Militär-Administration Thüringens 
vom 18. Juli 1946 dem Lande Thüringen übergeben wird, ist mit 
dieser Übergabe zugunscen des Landes Thüringen entschädi- 
gungslos enteignet. 
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